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RS OGH 1979/3/2 13Os185/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1979

Norm

StGB §125

Rechtssatz

Das Lockern von Glühbirnen, sowie das Hinauswerfen von Gegenständen aus dem Fenster (einer fahrenden

Eisenbahn) begründet - ohne daß dabei die Gegenstände selbst beschädigt werden - nicht § 125 StGB.

Entscheidungstexte

13 Os 185/78
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